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E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 

vom 21. Oktober 1988 

jo))  
Beschwerdeführer: 	Glyco-Metall-Werke Daeien & Loos GmbH 
(Einsprechender). 	Stie1stra1e 11 

D-6200 Wiesbaden 

Vertreter: 	Seids, Heinrich, Dipi. -Phys. 
Bierstadter Höhe 15 
Postfach 5105 
D-6200 Wiesbaden 

Beschwerdegegner: 
(Patentirthaber) 

Vertreter: 

Kolbenschmidt AG 
Christian-Schmidt-StraJe 8/12 
D-7107 Neckarsulm 

Rieger, Harald, Dr. 
Reuterweg 14 
D-6000 Frankfurt am Main 

Angefochtene Entscheidung: 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: F. Gumbel 
Mitglieder: 	F. Brösamle 

0. Bossung 

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vom 6. Oktober 1987 uber 
die Aufrechterhaltung des europaischen Patents 
Nr. 0 074 676 in geandertem Umfang. 
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Sachverhalt und Antrãge 

Durch Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des 

Europàischen Patentamts vain 6. Oktober 1987 1st das 

europàische Patent Nr. 0 074 676 in geàndertem Umfang 

aufrechterhalten warden. 

Die Entscheidung wurde am Tage ihres Erlasses durch Em-

schreiben mit Rückschein an die Beteiligten abgesandt. 

Gegen die Entscheidung hat die Einsprechende (Beschwerde-

führerin) am 2. Dezember 1987 unter gleichzeitiger En-

trichtung der Gebühr Beschwerde erhoben. 

Das Beschwerdeschreiben enthält keinerlei Ausführungen, 

die als Beschwerdebegründung gewertet werden könnten. 

Innerhaib der Frist von vier Monaten nach Zustellung der 

Entscheidung hat die Beschwerdeführerin keine Beschwerde-

begründung nach Artikel 108 EPU eingereicht. 

Mit Schreiben vain 15. Juni 1988 hat die Geschäftsstelle 

der Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin auf das Fehien 

der Beschwerdebegründung und auf die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde aufmerksaxn gemacht. 

Die Beschwerdeführerin hat weder das Schreiben der Ge-

schäftsstelle beantwortet, noch die Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand beantragt. 

03928 	 .1... 



2 	T 432/87 

Entscheidungsgrüride 

Da eine Beschwerdebegrüridung nicht eingegangen ist, muJ3 die 

Beschwerde gemã8 Artikel 108 in Verbindung mit Regel 78 (3) EPU 

als unzulàssig verworfen werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden. 

Die Beschwerde wird als unzulàssig verworfen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 
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